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- Öffentlich - 
 
 
1.  Einbringung Haushalt 2019 
 
 Der Entwurf des Haushaltsplans 2019, der auch das Investitions-

programm enthält, und der Entwurf des Wirtschaftsplans für den 
Abfallwirtschaftsbetrieb 2019 sowie die Kompostwerk Kirchheim  
u. T. GmbH liegen den Mitgliedern des Kreistags als Tischvorlage 
vor. 

 
 Der Kreistag nimmt die Einbringung des Haushaltsplans sowie die 

Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf 2019 durch den 
Vorsitzenden und Kreiskämmerin Frau Dostal zur Kenntnis. 

 
 Die Einbringungsrede sowie die Erläuterungen und eine Präsen-

tation lagen den Mitgliedern des Kreistag zur Mitnahme vor.  
 Sie werden - wie auch der Haushaltsplanentwurf - zudem auf der 

Homepage des Landratsamtes veröffentlicht.  
 Das Angebot des Vorsitzenden und der Kreiskämmerin, für Fragen 

zum Haushalt zur Verfügung zu stehen, wird zur Kenntnis genom-
men.  

 
2.  Neubau Landratsamt Esslingen 

- Machbarkeitsstudie 
  
2.1 Der Antrag der Gruppe DIE REPUBLKANER die Entscheidung 

über den Beschluss der vorgelegten Machbarkeitsstudie und das 
weitere Vorgehen zu vertagen, wird abgelehnt (2 Ja-Stimmen,  
1 Enthaltung, Rest Nein-Stimmen). 
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2.2 Die Machbarkeitsstudie von Drees & Sommer (vgl. Anlage zu 
Vorlage 82/2018) wird mit der Alternativ-Variante 2a beschlossen 
(mit großer Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen).  

 
2.3 Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung einer Kindertagesein-

richtung im weiteren Verfahren zu berücksichtigen (mit großer 
Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen). 

 
2.4 Im weiteren Planungsprozess wird die Errichtung von bis zu 280 

Hochgaragen-Stellplätzen weiterverfolgt, soweit sich daraus keine 
Mehrkosten im Vergleich zur Investitionskostenschätzung (vgl. 
Var.2a mit 210 Tiefgaragen-Stellplätzen) ergeben und die 
technische und städtebauliche Machbarkeit gegeben ist (mit großer 
Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen).   

 
2.5 Die weitere planerische und bauliche Abwicklung erfolgt im 

Rahmen eines kombinierten Verfahrens „Planen und Bauen“ (mit 
großer Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen).   

 
2.6 Die Verwaltung wird beauftragt, die für das Verfahren notwendigen 

Untersuchungen und Planungen fortzuführen und das Vergabe-
verfahren vorzubereiten (mit großer Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen 
und 3 Enthaltungen). 

 
3.  Verbundförderung des Landes Baden-Württemberg 

- Abschluss einer neuen Finanzierungsvereinbarung für die 
 Jahre 2019 - 2020 ("Kurzläufer") 

 
 Der Kreistag fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
 Die Verwaltung wird ermächtigt, die neue Finanzierungsvereinba-

rung (vergl. Anlage) zur Verbundförderung mit dem Land für die 
Jahre 2019 und 2020 abzuschließen. 

 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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Vereinbarung  
zwischen dem Land Baden-Württemberg,  

vertreten durch das Ministerium für Verkehr,  
der Landeshauptstadt Stuttgart,  
dem Verband Region Stuttgart,  

den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg und Rems-Murr-Kreis 
(im weiteren: die kommunalen Aufgabenträger) und der  

Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH VVS 
(im weiteren: der Verbund) 

 
über die weitere Finanzierung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart VVS 

 
 
 

Präambel 
 

 
Der VVS koordiniert den öffentlichen Personennahverkehr in Zusammenarbeit mit 
den Aufgabenträgern im Großraum Stuttgart. Er sorgt für ein einheitliches Tarifsys-
tem und einen abgestimmten Fahrplan. Er wurde 1977 gegründet und ab dem 1. Ok-
tober 1993 auf sämtliche Verkehre im Verbundgebiet ausgedehnt. Grundlagen der 
Verbundfinanzierung durch das Land waren der Vertrag über einen Verkehrslasten-
ausgleich zugunsten der Landeshauptstadt Stuttgart und zur Änderung des Finan-
zierungsvertrages vom 19. Dezember 1977 sowie der Vertrag über die Finanzierung 
der Einführung des Gemeinschaftstarifs im gesamten Verbundgebiet (tarifliche Voll-
integration) und die Zuschussvereinbarung VVS, jeweils vom 1. Dezember 1995. 
Diese Verträge wurden vom Land zum 31. Dezember 2005 gekündigt, um die Lan-
deszuwendungen an die Regelungen zur Neukonzeption der Verbundförderung an-
zupassen. Die sonstigen Regelungen dieser Verträge blieben von der Kündigung un-
berührt. Mit der Folgevereinbarung vom 5. Juni 2006 wurde erstmals ein Erfolgsan-
reiz eingeführt. 
 
Um die Erreichung dieser Ziele weiterhin sicherzustellen und um eine verlässliche 
finanzielle Grundlage für den weiteren Bestand des Verbunds zu gewährleisten, wird 
die folgende Vereinbarung getroffen: 
 
Zur Vorbereitung einer zukünftigen Weiterentwicklung der Verbundförderung ab dem 
Jahr 2021, die der Digitalisierung, den sich wandelnden Kundenbedürfnissen sowie 
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den geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen des europäischen und nationalen 
Rechtsrahmens Rechnung trägt, stellen die Vertragspartner fest, dass 
 
• weitergehende und landesweit einheitliche Kundengarantien als Branchenlösung 

für Baden-Württemberg entwickelt werden sollen; 
 
• ein Service-Konzept für ÖV-Kunden, das sowohl klassische Servicemedien (Tele-

fon-Hotline) mit regionalen und landesweiten Komponenten, als auch internetba-
sierte Medien (Apps, regionale Datendrehscheiben, Anschlussinformation und -
sicherung, landesweite Echtzeit-Dateninformation) umfasst, erarbeitet werden 
soll; 

 
• die Einnahmeaufteilung der Verbünde im Land fortentwickelt werden soll, um die 

abschließende Umsetzung nachfragebasierter und dynamischer Einnahmeauftei-
lungssysteme in allen Verbünden des Landes bis zum Jahr 2025 sicher zu stellen 
und so auch zukünftig den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die 
Vorbereitungen dafür sollen in den Jahren 2019 und 2020 erkennbar begonnen 
sein, damit ein ausreichender Migrationszeitraum gewährleistet werden kann. 

 
• ein System aufgebaut werden soll, um landesweit vergleichbar Fahrgastzahlen 

auf der Basis einer dynamischen AFZ (automatische Fahrgastzählung) oder ver-
gleichbaren aufwärtskompatiblen dynamischen Systems (z.B. Check In – Be out) 
zu erheben. Dieses System soll vom Land über ein geeignetes Förderprogramm 
unterstützt werden.  

 
• die inhaltliche Neujustierung der Leistungskennzahlen der Verbundförderung vor-

zusehen ist. 
 
Um die Erreichung dieser Ziele weiterhin sicherzustellen und um eine verlässliche 
finanzielle Grundlage für den weiteren Bestand des Verbunds zu gewährleisten, wird 
die folgende Vereinbarung getroffen: 
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§ 1 
 

(1) Das Land Baden-Württemberg gewährt nach Maßgabe der nachfolgenden Rege-
lungen den kommunalen Aufgabenträgern und der VVS GmbH zur Abdeckung 
der kooperationsbedingten Lasten des Verbunds jährlich eine Zuwendung in 
Höhe von 19.138.166,10 Euro, wie sie sich dem Grunde nach aus der Vereinba-
rung vom 5. Juni 2006 für das Jahr 2010 ergibt. Die Leistungsempfänger und ihre 
Anteile ergeben sich aus Anlage 2. 
 

(2) Die gesamte Zuwendung ist dem Leistungsanreizsystem unterworfen. Die Kenn-
zahlen für den Verbund werden nach Anlage 1 ermittelt. 
 

(3) Die Zuwendung wird jährlich um jeweils 2% gesenkt, sofern nicht die Bedingun-
gen nach § 4 erfüllt bleiben. 
 

(4) Die Zuwendungen des Landes werden jeweils zu einem Viertel zum 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November eines Jahres fällig. 
 
 

§ 2 
 

Die Zuwendung des Landes wird unter den folgenden Voraussetzungen gewährt: 
 
(1) Die Zuwendung des Landes basiert auf der Grundlage, dass auch die kommu-

nale Seite ihre Beiträge zur Verbundfinanzierung in mindestens gleicher Höhe 
wie das Land erbringt. Diese kommunalen Beiträge dürfen nicht aus Zuweisun-
gen des Landes nach ÖPNVG oder §18 FAG erbracht werden. Andernfalls wird 
die Verbundförderung des Landes in gleichem Umfang gekürzt wie die Kürzung 
der kommunalen Finanzierung. 
 

(2) Für Verträge, die nicht in der Aufgabenträgerschaft des Landes stehen, verpflich-
tet sich der Verbund gegenüber dem Land darauf hinzuwirken, dass die Regelun-
gen der Vereinbarung mit dem Land im Rahmen der Verbundförderung auch in 
seinen Verträgen mit der DB AG und anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen 
sowie Dritten analog angewendet werden. Sollte dies nicht möglich sein, hat der 
Verbund vor Vertragsabschluss das Land so rechtzeitig und umfassend zu infor-
mieren, damit dieses ggf. auf die Beteiligten im Rahmen seiner Gesamtverant-
wortung für einheitliche Standards im SPNV einwirken kann. 
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(3) Der Verbund unterstützt das Land als Aufgabenträger für den Schienenpersonen-
nahverkehr bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen. Er wirkt gegebe-
nenfalls auf die im Verbund tätigen Eisenbahnverkehrsunternehmen entspre-
chend ein. 
 

(4) Der Verbund beteiligt sich konstruktiv an der landesweiten Harmonisierung der 
Verbundtarife. 
 

(5) Der Verbund behält mindestens die gegenwärtig geltenden Regeln der Mobilitäts-
garantie bei.  Wird ein bestehendes Angebot zurückgenommen, wird die Zuwen-
dung nach § 1 jedes Jahr um jeweils 1 % gekürzt.  
 

(6) Der Verbund unterstützt das Land bei der Umsetzung landesweiter Marketing-Kon-
zepte sowie sonstiger Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV, sofern 
diese keine negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftsergebnis der Verbundge-
sellschaft haben. 
 

(7) Der Verbund behält mindestens die gegenwärtig geltenden Regeln der kostenlo-
sen Fahrradmitnahme bei. Wird ein bestehendes Angebot zurückgenommen, 
wird die Zuwendung nach § 1 jedes Jahr um jeweils 2 % der Landeszuwendung 
gekürzt. 
 

(8) Der Verbund unterstützt konstruktiv eine landesweite telefonische Fahrplanaus-
kunft mit einer einheitlichen Nummer, die gemeinsam vom Land und den Ver-
kehrsverbünden weiterentwickelt wird. Sollte eine flächendeckende landesweite 
Fahrplanauskunft wegen des VVS nicht weiter betrieben werden können, wird 
der Landeszuschuss nach § 1 um 1 % der Landeszuwendung gekürzt. 
 

(9) Der Verbund stimmt zu, dass die Haltestellen- und Soll-Fahrplandaten für alle in 
den Verbund einbezogenen Linien in einem standardisierten Fahrplandatenfor-
mat (z. B. GTFS) unter Open-Data-Bedingungen bereitgestellt werden. Die 
NVBW wird ermächtigt, die erforderlichen Export- und Pflegeprozesse zentral 
durchzuführen. 
 

(10) Regionale Verbundkooperationen oder Verbundzusammenschlüsse, die einen 
einheitlichen Gesamttarif für die Kunden des ÖV umsetzen, werden vom Land un-
terstützt. Diese zusätzliche Unterstützung steht unter Haushaltsvorbehalt.  
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(11) Das Land behält mindestens einen Sitz im Aufsichtsrat der Verbundgesell-
schaft mit beratender Stimme. 
 

 
§ 3 

 
(1) Die Zuwendung kann sich jedes Jahr entsprechend der Veränderung der Erfolgs-

rechnung nach dem Anhang zum Vorjahr ändern. Der Erfolgsrechnung werden 
zwei Kennzahlen zu Grunde gelegt: 
 
a) Das Verhältnis der verkauften Fahrausweise – gewichtet mit der Nutzungs-

häufigkeit gemäß Anlage 1 -  zur Anzahl der Einwohner im Verbundgebiet. 
b) das Verhältnis der Tarifeinnahmen im Verhältnis zu den Betriebsleistungen. 

 
Die Verbundgesellschaft verpflichtet sich, diese Zahlen jeweils bis zum 
30. Mai des Folgejahres dem Land zur Verfügung zu stellen. 
 

(2) Die Höhe des leistungsbezogenen Betrags steht zudem unter dem Vorbehalt der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
 

(3) Bei einer Veränderung der Betragshöhe unter 0,5 % bleibt die Zuwendung unver-
ändert Bei einer Absenkung von mehr als 10 % wird die Veränderung des Be-
trags auf 10 % beschränkt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Der Verbund erkennt die Anschlussmobilität im BW-Tarif ab Fahrplanwechsel 

2018/19 im Verbund an und tritt dem Vertrag mit der BW-Tarif GmbH zur An-
schlussmobilität bei. 
 

(2) Planungen zur Schaffung neuer Übergangstarif-/Erstreckungstarifregelungen zwi-
schen zwei oder mehreren Verkehrsverbünden werden der BW-Tarif-Gesellschaft 
und dem Land Baden-Württemberg von den betreffenden Verbünden unverzüglich 
mitgeteilt. Änderungswünsche von der Gesellschaft und dem Land Baden-Würt-
temberg werden vom Verbund sorgfältig und insbesondere auf ihre Verträglichkeit 
zum BW-Tarif hin geprüft. Die Umsetzung erfolgt nur in Abstimmung mit dem Land 
(vgl. Zuständigkeit für Verbundgrenzen überschreitende Tarife). 
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§ 5 

 
(1) Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Über eine Anschlussregelung wird 

unter Berücksichtigung der Präambel und der Grundsätze nach § 2 rechtzeitig 
zwischen den Vertragspartnern verhandelt. Dabei wird die Höhe der Landesleis-
tungen erneut überprüft. 
 

(2) Es muss damit gerechnet werden, dass im Rahmen der Änderung des europäi-
schen Rechtsrahmens andere Kriterien zur Bestimmung der Landesleistung für 
die Verbundförderung Anwendung finden, die zu einer Veränderung der Zuwen-
dung des Landes nach § 1 führen können. In diesem Fall steht beiden Parteien 
ein Kündigungsrecht mit einer Frist von einem Jahr zu. 
 
 

§ 6 
 

Bei wesentlichen Änderungen der dieser Vereinbarung zugrundeliegenden Verhält-
nisse ist auf Antrag eines Vertragspartners über eine entsprechende Anpassung der 
Vereinbarung zu verhandeln. 
 
 

§ 7 
 

Diese Vereinbarung tritt zum 01.01.2019 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2020. 
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Stuttgart, den  ..............................  Stuttgart, den  ........................................  
 
 
 ....................................................   ...............................................................  
Ministerium für Verkehr  Landeshauptstadt Stuttgart 
Baden-Württemberg  
 
 
Stuttgart, den  ..............................  Böblingen, den  ......................................  
 
 
 ....................................................   ...............................................................  
Verband Region Stuttgart  Landkreis Böblingen 
 
 
Esslingen, den  ............................  Ludwigsburg, den  .................................  
 
 
 ....................................................   ...............................................................  
Landkreis Esslingen  Landkreis Ludwigsburg 
 
 
Waiblingen, den  ..........................  Stuttgart, den  ........................................  
 
 
 ....................................................   ...............................................................  
Rems-Murr-Kreis   Verkehrs und Tarifverbund Stuttgart 

GmbH 
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ANLAGE 1: Kennzahlensystem und Erfolgsberechnung 
 
Kennzahl 1 
(Anzahl der verkauften Fahrausweise im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner im 
Verbundgebiet) 
 
Die verschiedenen Tarifangebote werden wie folgt gezählt:  
 

Die verschiedenen Tarifangebote werden wie folgt gezählt: 

Gelegenheitsverkehr:  

KurzstreckenTicket 1 

EinzelTicket 1 

4er-Ticket 4 

GruppenTagesTicket (5 P./ 1-2 Zo + 3-4 Zo + Netz) 7 

EinzelTagesTicket (1-2 Zo + 3-4 Zo + Netz) 2 

KombiTicket 2 

Parkhaus Degerloch (1 Pers./4 Std) 2 

Parkhaus Degerloch (1 Pers./Tag) 2 

Parkhaus Degerloch (5 Pers./4 Std) 4 

Parkhaus Degerloch (5 Pers./Tag) 6 

Parkhaus Österfeld (1 Pers./4 Std) 2 

Parkhaus Österfeld (1 Pers./Tag) 2 

Parkhaus Österfeld (5 Pers./4 Std) 4 

Parkhaus Österfeld (5 Pers./Tag) 6 

3-TageTicket / Stgt 3 

3-TageTicket / Netz 3 

Schönes-Wochenende-Ticket (1 Pers./Netz) 2 

Schönes-Wochenende-Ticket (2 Pers./Netz) 4 

Schönes-Wochenende-Ticket (3 Pers./Netz) 6 

Schönes-Wochenende-Ticket (4 Pers./Netz) 8 

Schönes-Wochenende-Ticket (5 Pers./Netz) 10 
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Baden-Württemberg-Ticket (1 Pers./Netz) 2 

Baden-Württemberg-Ticket (2 Pers./Netz) 4 

Baden-Württemberg-Ticket (3 Pers./Netz) 6 

Baden-Württemberg-Ticket (4 Pers./Netz) 8 

Baden-Württemberg-Ticket (5 Pers./Netz) 10 

Baden-Württemberg-Ticket Nacht (1 Pers./Netz) 2 

Baden-Württemberg-Ticket Nacht (2 Pers./Netz) 4 

Baden-Württemberg-Ticket Nacht (3 Pers./Netz) 6 

Baden-Württemberg-Ticket Nacht (4 Pers./Netz) 8 

Baden-Württemberg-Ticket Nacht (5 Pers./Netz) 10 

Baden-Württemberg-Ticket Young (1 Pers./Netz) 2 

Baden-Württemberg-Ticket Young (2 Pers./Netz) 4 

Baden-Württemberg-Ticket Young (3 Pers./Netz) 6 

Baden-Württemberg-Ticket Young (4 Pers./Netz) 8 

Baden-Württemberg-Ticket Young (5 Pers./Netz) 10 

MetropolTagesTicket (1 Pers./Netz) 2 

MetropolTagesTicket (2 Pers./Netz) 4 

MetropolTagesTicket (3 Pers./Netz) 6 

MetropolTagesTicket (4 Pers./Netz) 8 

MetropolTagesTicket (5 Pers./Netz) 10 

MetropolTagesTicket (Jahresabr./VVS-Anteil) 4 

CityTicket 1 

Korrektur beförderte Personen 1 

Zeittickets: 
 

WochenTicket 15 

MonatsTicket 57 

MonatsTicket persönlich (Nacherh.) 55 

MonatsTicket persönlich (Abo-Sofort) 2 

MonatsTicket Plus (Nacherh.) 65 

MonatsTicket Plus (Abo-Sofort) 2 

JahresTicket persönlich (Einmalz.) 658 
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JahresTicket persönlich (mtl. Abb.) 55 

JahresTicket Plus (Einmalz.) 778 

JahresTicket Plus (mtl. Abb.) 65 

Firmen-Abo persönlich (Einmalz.) 658 

Firmen-Abo persönlich (mtl. Abb.) 55 

Firmen-Abo Plus (Einmalz.) 778 

Firmen-Abo Plus (mtl. Abb.) 65 

9-Uhr-Firmen-Abo persönlich (Einmalz.) 658 

9-Uhr-Firmen-Abo persönlich (mtl. Abb.) 55 

9-Uhr-Firmen-Abo Plus (Einmalz.) 778 

9-Uhr-Firmen-Abo Plus (mtl. Abb.) 65 

AusbildungsTicket (MonatsTicket) 61 

Ausbildungs-Abo (Monatsrate) Netz 66 

Ausbildungs-Abo (Nacherh.) 63 

Ausbildungs-Abo (Abo-Sofort) 2 

Scool-Abo (MonatsTicket) Netz 66 

StudiTicket Netz (6 Mon.) 260 

Solidarbeitrag Netz (6 Mon.) 20 

MonatsTicket für Senioren 64 

MonatsTicket für Senioren (Nacherh.) 56 

MonatsTicket für Senioren (Abo-Sofort) 2 

JahresTicket für Senioren (Einmalz.) 672 

JahresTicket für Senioren (mtl. Abb.) 56 

9-Uhr-Ticket – MonatsTicket 55 

9-Uhr-Ticket – MonatsT. pers. (Nacherh.) 50 

9-Uhr-Ticket – MonatsT. pers. (Abo-Sofort) 2 

9-Uhr-Ticket – MonatsT. Plus (Nacherh.) 60 

9-Uhr-Ticket – MonatsT. Plus (Abo-Sofort) 2 

9-Uhr-Ticket – JahresT. pers. (Einmalz.) 605 

9-Uhr-Ticket – JahresT. pers. (mtl. Abb.) 50 

9-Uhr-Ticket – JahresT. Plus (Einmalz.) 725 

9-Uhr-Ticket – JahresT. Plus (mtl. Abb.) 60 
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14-Uhr-JuniorTicket – MonatsTicket 30 

14-Uhr-JuniorTicket – MonatsTicket (Nacherh.) 26 

14-Uhr-JuniorTicket – MonatsTicket (Abo-Sofort) 2 

14-Uhr-JuniorTicket – JahresTicket (Einmalz.) 315 

14-Uhr-JuniorTicket – JahresTicket (mtl. Abb.) 26 

AboPlus BW – JahresT. pers. (mtl. Abb.) 55 

Stadtranderholung Waldheim 25 

Stadtranderholung Waldheim 10 

Schüleraustausch 15 Tage 30 

Schülerferienticket (IGP/VVS-Anteil) 45 

SchnupperTicket für Neubürger (Netz / 14 Tage) 20 

 

 
 
Kennzahl 2 
(Tarifeinnahmen im Verhältnis zu den Betriebsleistungen) 
 
Zu den Tarifeinnahmen zählen nur die über den Verkauf von Fahrausweisen gewon-
nenen Einnahmen, nicht die Ausgleichsleistungen, die von den Aufgabenträgern oder 
des Landes aufgrund gesetzlicher Grundlage oder vertraglicher Vereinbarung gezahlt 
werden. 
 
Die Betriebsleistungen werden in Nutzwagenkilometer (Nwkm) dargestellt. 
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ANLAGE 2 
Zahlungsempfänger der Leistung nach § 1 Abs. 1 
Empfänger Anteil in % 

Landeshauptstadt Stuttgart 58,43 
Verband Region Stuttgart 37,75 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH 3,82 

 
 


